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Nr. 187 

 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Satzung des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
über die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 
durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe 
vergünstigter Fahrausweise im ÖPNV im Landkreis Wun-

siedel im Fichtelgebirge 
 

Aufgrund von Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bay-
ern (Landkreisordnung – LKrO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826), zuletzt geändert 
durch § 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573), 
Art. 8 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personen-
nahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Juli 1996 (GVBl. S. 336), zuletzt geändert durch 
Art. 17 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und 
§ 8a Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 
1690), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 11. April 
2024 (BGBl. 2024 Nr. 119) erlässt der Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge folgende allgemeine Vorschrift gemäß Art. 2 lit. l) 
und Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007: 

 
§ 1 Höchsttarif 
 

Im ÖPNV im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (im Folgenden: 
Landkreis) werden die vom Landkreis vorgegebenen Beförde-
rungsentgelte und -bedingungen der Verkehrsgemeinschaft Fich-
telgebirge (im Folgenden: VGF) in der jeweils von der Regierung 
von Oberfranken zugestimmten Fassung als Höchsttarife im Rah-
men einer allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007 festgesetzt. Die Beantragung einer Änderung der Beför-
derungsentgelte und -bedingungen der VGF gemäß § 39 PBefG 
bedarf der Zustimmung des Landkreises. Die Höchsttarifverpflich-
tung schließt die Pflicht ein, für vom Landkreis verlangte Änderun-
gen der Beförderungsentgelte und -bedingungen die Zustimmung 
der Genehmigungsbehörde gemäß § 39 PBefG einzuholen. 

 
§ 2 Geltungsbereich 
 

(1) Der geografische Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung in § 1 ist das Gebiet des Landkreises. Derzeit 
wird dieses Gebiet durch folgende VGF-Linienverkehre im 
ÖPNV erschlossen: 

 

Linien-Nr. Linienverlauf (Genehmigungs-Nummer) 

1701 Selb - Thierstein - Höchstädt - Thiersheim – 
Marktredwitz (7601) 

1702/1719 Wunsiedel - Bernstein / Göpfersgrün - Thiersheim 
- Arzberg – Schirnding (7602 / 7619) 

1703 Marktredwitz - Wunsiedel - Tröstau - Nagel - 
Mehlmeisel - Fichtelberg (7603) 

1704 (Hof) - Kirchenlamitz - Marktleuthen - Röslau - 
Wunsiedel - Marktredwitz (7604) 

1705 Selb - Marktleuthen - Röslau - Wunsiedel (7605) 

1706 Selb - Hohenberg - Schirnding (7606) 

1707 Marktredwitz - Wunsiedel - Röslau - Bad Weißen-
stadt - Gefrees (7607) 

1708 Marktredwitz - Brand - Arzberg - Schirnding - 
Hohenberg (7608) 

1709 Holenbrunn - Wunsiedel - Tröstau - Vordorf - Bad 
Weißenstadt (7609) 

1710 Marktredwitz - Bad Alexandersbad - Wunsiedel 
(7610) 

1711 Stadtverkehr Selb (7611) 

1713 Marktredwitz - Waldershof (7613) 

1715 Selb - Erkersreuth - Plößberg - Schönwald (7615) 

1884 Friedenfels - Fuchsmühl - Waldershof - Markt-
redwitz (7621) 

1876 Kemnath - Kulmain - Pullenreuth - Waldershof - 
Marktredwitz (7622) 

1724 Marktleuthen - Kirchenlamitz - Bad Weißenstadt 
(7624) 

 

Im Falle der Einbeziehung weiterer Linienverkehre in die VGF 
und deren Beförderungsentgelte erweitert sich der Geltungsbereich 
gemäß vorstehender Tabelle automatisch; ein- und ausbrechende 
zusätzliche Linienverkehre erweitern den Geltungsbereich um die 
auf dem jeweiligen Linienweg im Gebiet des Landkreises erbrach-
ten Beförderungsleistungen.  
 
(2) Derzeit sind alle der in § 2 Abs. 1 gelisteten Linienverkeh-

re Bestandsverkehre nach Art. 24 BayÖPNVG (Hilfen für 
den Ausbildungsverkehr). Linienverkehre, die nach Inkraft-
treten dieser Satzung wieder genehmigt werden, fallen au-
tomatisch aus der Bestandssicherung. Ein- und ausbre-
chende zusätzliche Linienverkehre auf dem Gebiet des 
Landkreises erweitern den Geltungsbereich der Hilfen für 
den Ausbildungsverkehr gemäß § 3 Abs. 11-14 um die auf 
dem jeweiligen Linienweg im Gebiet des Landkreises er-
brachten Beförderungsleistungen, sofern zwischen den zu-
ständigen Aufgabenträgern nichts anderes vereinbart ist.  

 
 
§ 3 Ausgleichsleistungen 
 

(1) Unternehmen, deren Linienverkehre in die VGF einbezo-
gen sind und die auf ihren Linienverkehren die Höchsttari-
fe gemäß § 1 Ziff. 2 anwenden, haben Anspruch auf den 
Ausgleich des finanziellen Nettoeffekts gemäß Ziff. 2 des 
Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Parameter, an-
hand derer die Ausgleichsleistungen berechnet werden, 
werden in den nachfolgenden Absätzen aufgestellt. 
 

(2) Der Ausgleich für die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
in § 1 beträgt für das Kalenderjahr 2021 vorläufig 0,0617 
€/Pkm (Ausgleichssatz). Die endgültige Festlegung erfolgt 
durch die Verwaltung des Landkreises nach Vorliegen der 
Abrechnung für das Kalenderjahr 20211. Der errechnete 
Gesamtbetrag des Ausgleichs wird wegen ausstehender 
Reinvestitionen der VGF in deren Fuhrpark um die unten 
dargestellten Abzugsgrößen je Kalenderjahr reduziert: 
 

• 2021: -20% des errechneten Ausgleichsbetrags 
• 2022: -10% des errechneten Ausgleichsbetrags 
• 2023: - 0% des errechneten Ausgleichsbetrags. 

 
(3) Zur Berechnung des Ausgleichs übermittelt die VGF bis 

zum 30. Juni des Folgejahres die Zahlen beförderten 
Fahrgäste auf den von ihr betriebenen und gemäß § 2 in 
den Geltungsbereich einbezogenen Linien im Gebiet des 
Landkreises an den Landkreis. Die Zahlen der beförder-
ten Fahrgäste sind umgekehrt proportional zur demografi-
schen Entwicklung der Bevölkerungszahlen Gebiet des 
Landkreises bis 18 Jahre und über 18 Jahre zu korrigie-
ren, also z.B. bei einem Rückgang der Bevölkerung bis 18 
Jahre um 2% in den Fahrausweissegmenten für Auszu-
bildende und Jugendliche um 2% zu erhöhen. 
 

(4) Der Ausgleichssatz wird jeweils mit Rückwirkung wie folgt 
angepasst: 

1. Die Kosten des Jahres 2021 werden jährlich ab 
dem Jahr 2022 mit der vom Landesverband 
Bayerischer Omnibusunternehmer ermittelten 
jahresdurchschnittlichen Kostensteigerungsrate 
des Vorjahres, ab dem Jahr 2026 mit der jeweils 
anwendbaren jahresdurchschnittlichen Kosten-
steigerungsrate des Vorjahres des Bayern-Index 
ÖPNV (Bus) fortgeschrieben; die Fahrgeldein-
nahmen werden mit der durchschnittlichen Tarif-
anpassungsrate im Höchsttarif fortgeschrieben. 

 
1 Dies steht unter dem Vorbehalt, dass 2021 wieder ein normales 

Geschäftsjahr wird. Sollten sich die durch die Corona-Pandemie aus-
gelösten Rückgänge beim Fahrgastaufkommen 2021 fortsetzen, ver-
schiebt sich die endgültige Festsetzung um ein Jahr. 
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2. Der Landkreis teilt der VGF jeweils bis zum 30. 

September des Folgejahres im Rahmen der 
Schlussabrechnung den rückwirkend angepass-
ten Ausgleichssatz und den sich daraus für das 
vergangene Jahr ergebenden konkreten Aus-
gleichsbetrag mit. 

 
(5) Die Gewährung des Ausgleichsbetrags erfolgt an die 

VGF. Die Weiterleitung des Ausgleichsbetrages an die 
Mitglieder der VGF ist Sache der VGF, die hierbei diskri-
minierungsfrei verfährt. Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn der VGF neue Mitglieder beitreten, oder gemäß § 2 
einbezogene Linienverkehre auf einen anderen als den 
bisherigen Betreiber übergehen. Einigen sich in solchen 
Fällen die betroffenen Unternehmen nicht auf die darauf 
entfallenden Anteile, sind sie auf Kosten der VGF durch 
einen Sachverständigen für die Einnahmeaufteilung im 
ÖPNV zu ermitteln. Der Bericht des Sachverständigen ist 
dem Landkreis zur Verfügung zu stellen. 
 

(6) Der Landkreis leistet auf die auf der Grundlage der Zah-
len des Vorjahres prognostizierte jährliche Ausgleichsleis-
tung 12 gleichhohe Raten an die VGF, die jeweils am 1. 
eines jeden Monats fällig sind (Vorauszahlungen). Grund-
lage der Prognose der jährlichen Ausgleichsleistung sind 
die zu erwartenden Veränderungen des finanziellen Net-
toeffekts, welcher dem Ausgleichssatz gemäß Abs. 2 zu-
grunde liegt.  
 

(7) Die VGF übermittelt dem Landkreis monatlich spätestens 
bis zum Letzten des Folgemonats die Fahrgeldeinnahmen 
und die Verkaufszahlen auf den gemäß § 2 einbezogenen 
Linienverkehren bzw. Abschnitten derselben. 
 

(8) Der Landkreis erstellt der VGF jährlich bis zum 30. Sep-
tember eine Schlussabrechnung. Ein sich hieraus erge-
bender Saldo ist bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres 
zur Zahlung fällig. 
 

(9) Der Landkreis teilt der VGF bis zum 30.11. eines jeden 
Jahres die von ihm für das Folgejahr prognostizierten 
jährlichen Ausgleichsleistungen in nachprüfbarer Form 
mit. Die prognostizierten Ausgleichsleistungen können 
aus besonderem Anlass auch für das laufende Jahr an-
gepasst werden, und die entsprechenden Vorauszahlun-
gen mit einer Vorankündigungsfrist von zwei Monaten. 
Für das Jahr 2024 erfolgt eine Anpassung mit dem Ziel, 
dass die Ausgleichsleistung für das Jahr 2024 durch An-
gebotsanpassungen nicht mehr als 1,8 Mio. € beträgt. Die 
monatlichen Vorauszahlungen für das Jahr 2024 bemes-
sen sich zunächst nach der Höhe der Ausgleichsleistun-
gen für das Jahr 2023. Sie werden zum Zeitpunkt des In-
krafttretens des neuen Verkehrsleistungsangebots gemäß 
§ 5 Abs. 3 entsprechend einer angepassten Prognose der 
Ausgleichsleistungen für 2024 reduziert. 
 

(10) Die Einhaltung der Abschnitte 4.3 und 4.4 des Nahver-
kehrsplans bei der quantitativen und qualitativen Erbrin-
gung der gemäß § 2 einbezogenen Verkehrsleistungen im 
Gebiet des Landkreises ist rechtliche Bedingung für die 
Gewährung der Ausgleichsleistungen gemäß dieses Pa-
ragraphen. Der Landkreis kann in begründeten Fällen all-
gemein oder im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 
 

(11) Unternehmen, deren Linienverkehre in den Höchsttarif 
einbezogen sind und die auf ihren Linienverkehren die 
Höchsttarife gemäß § 1 anwenden, haben Anspruch auf 
die Gewährung von Hilfen für den Ausbildungsverkehr 
gemäß Art. 24 BayÖPNVG in Höhe der bisher auf diese 
Linienverkehre entfallenden Ausgleichsmittel gemäß § 
45a PBefG. 
 

(12) Die Hilfen für den Ausbildungsverkehr werden dem Grun-
de nach nur angepasst, wenn die Hilfen für den Ausbil-
dungsverkehr gemäß Art. 24 BayÖPNVG seitens des 
Freistaats allgemein dynamisiert werden. 
 

(13) Die Gewährung des Ausgleichsbetrags erfolgt an die Un-
ternehmen. Art. 24 Abs. 2 Satz 1 BayÖPNVG bleibt unbe-
rührt. 
 

(14) Vermindern sich die Hilfen für den Ausbildungsverkehr bei 
einem aus der Bestandssicherung herausfallenden Li-
nienverkehr seitens des Freistaats gegenüber den bishe-
rigen Bestandsmitteln gemäß Absatz 11, erhält das Un-
ternehmen diese durch den Landkreis vorbehaltlich § 5 
Abs. 5 in bisheriger Höhe ausgeglichen. 

 
 
§ 4 Einnahmen aus Fahrscheinverkauf 
 

Die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf verbleiben bei der VGF. 
 
 
§ 5 Änderungen im Verkehrsleistungsangebot 
 

(1) Die Ausgleichsleistungen vermindern sich um die erspar-
ten Aufwendungen, welche sich aus der von der VGF 
vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertretenden Kürzung 
der bei Inkrafttreten dieser allgemeinen Vorschrift vorhan-
denen Verkehrsleistungsangebote oder der Unterschrei-
tung der bisherigen quantitativen und qualitativen Stan-
dards oder der künftig nach den Abschnitten 4.3 und 4.4 
des Nahverkehrsplans geltenden quantitativen und quali-
tativen Standards bei der Betriebsleistungserbringung er-
geben. 

 
(2) Der Ausgleichssatz nach § 3 Abs. 2 wird vom Landkreis 

entsprechend der tatsächlichen verkehrlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen und Gegebenheiten fortge-
schrieben, wenn die Vorgaben des Landkreises zum be-
trieblichen Leistungsangebot, zur Qualität der Betriebsleis-
tungserbringung oder zum VGF-Tarif verändert werden; 
z.B. bei einer Anpassung oder Änderung des Verkehrs-
konzeptes mit entsprechenden Qualitäts-, Tarif- und Be-
förderungsbedingungsänderungen. Entsprechendes gilt, 
wenn und soweit sich Rahmenbedingungen aufgrund von 
gesetzlichen Ausgleichsansprüchen (z.B. § 45a PBefG, § 
231 SGB IX), der Busförderung, oder aufgrund neuer um-
welt-, abgaben- oder steuerrechtlicher Zusatzbelastungen 
in Bezug auf den ÖPNV im Gebiet des Landkreises verän-
dern. Satz 1 gilt nicht bei Veränderungen des betrieblichen 
Leistungsangebots von weniger als +/– 1% gegenüber 
dem Leistungsangebot des Jahres 2021. Satz 2 gilt hin-
sichtlich der Fahrzeug-Umweltstandards nur, wenn die im 
Nahverkehrsplan gesetzten Standards angehoben werden. 
 

(3) Zur Erreichung des in § 3 Abs. 9 festgelegten Aus-
gleichsbetrags für das Jahr 2024 erarbeitet die VGF in Zu-
sammenarbeit mit dem Landkreis bis zum 02.05.2024 ein 
neues Fahrtenangebot, welches nach Maßgabe des § 2 
Teil dieser allgemeinen Vorschrift wird. Das neue Fahrten-
angebot ist bis zum 01.07.2024 umzusetzen. 

 
(4) Die Hilfen für den Ausbildungsverkehr nach § 3 Abs. 11-14 

vermindern sich um die ersparten Aufwendungen, welche 
sich aus der von einem Unternehmen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig zu vertretenden Kürzung der bei Inkrafttreten 
dieser allgemeinen Vorschrift vorhandenen Verkehrsleis-
tungsangebote oder der Unterschreitung der bisherigen 
quantitativen und qualitativen Standards oder der künftig 
nach einem Nahverkehrsplan geltenden quantitativen und 
qualitativen Standards bei der Betriebsleistungserbringung 
ergibt.  

 
(5) Soweit Linienverkehre Leistungen enthalten, die zur Si-

cherstellung des Ausbildungsverkehrs nicht benötigt wer-
den, kann der Landkreis in Abstimmung mit dem Unter-
nehmen den Ausgleichsbetrag gemäß § 3 Abs. 14 kürzen. 
Das Unternehmen ist in diesem Fall verpflichtet, sein be-
triebliches Leistungsangebot in Abstimmung mit dem 
Landkreis so anzupassen, damit das vorherige wirtschaftli-
che Gleichgewicht wiederhergestellt wird.  
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§ 6 Trennungsrechnung 
 

(1) Soweit die VGF anderen betrieblichen Tätigkeiten als der 
Beförderung von Fahrgästen zum Höchsttarif auf den ge-
mäß § 2 einbezogenen Linien- und Bedarfsverkehren 
nachgeht, hat sie eine Trennungsrechnung einzurichten. 

 
(2) Die Durchführungsvorschriften für die Trennungsrechnung 

ergeben sich aus Ziff. 5 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 
1370/2007. Die Schlüsselung von Querschnittsfunktionen 
hat nach den Grundsätzen der Sachgerechtigkeit und Ste-
tigkeit zu erfolgen. 

 
(3) Die Trennungsabrechnung muss den gleichen 

Zeitraum wie die Jahresabschlüsse umfassen. 
 

(4) Mit der Trennungsrechnung verbundene Kosten sind 
vom Ausgleich nach § 3 umfasst. 

 
 
§ 7 Regelungen zur Vermeidung einer Überkompensation 
 

(1) Der Landkreis prüft jährlich und bei begründetem Anlass, 
ob die VGF die Regeln der Nrn. 1 bis 6 des Anhangs zur 
VO (EG) Nr. 1370/2007 einhält und ob die maßgeblichen 
Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns durch 
die maßgeblichen Einnahmen der VGF über- oder unter-
schritten werden. Der Landkreis kann auf längere Prü-
fungszyklen übergehen; diese dürfen einen Zeitraum von 
jeweils drei Jahren nicht überschreiten. Die Kosten bei 
der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
sind nach der VO PR 30/53 in Verbindung mit der Anlage 
LSP nach dem ÖPNV-Kostengliederungsschema des 
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands zu ermit-
teln. Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von der 
VGF nach folgendem Absatz 3 vorgelegten Begutach-
tung. Der Landkreis kann aus begründetem Anlass er-
gänzende Angaben und Unterlagen verlangen. Die VGF 
legt diese dem Landkreis unverzüglich (d.h. in der Regel 
spätestens zwei Wochen nach der jeweiligen Anforde-
rung) vor. 

 
(2) Der angemessene Gewinn gemäß der Trennungsrech-

nung ist auf eine Umsatzrendite von 6,5% begrenzt und 
nicht zu begründen oder nachzuweisen, wenn die VGF 
z.B. anhand des Durchschnittsalters ihres Fuhrparks (ein-
schließlich dessen der Auftragsunternehmen der VGF) 
nachweisen kann, dass sie wiederkehrend in ihren Fuhr-
park reinvestiert. Bei fehlenden oder reduzierten Reinves-
titionen ist der angemessene Gewinn im Verhältnis der 
Veränderung des Durchschnittsalters des Fuhrparks bis 
auf eine Untergrenze zu reduzieren, welche einer Umsatz-
rendite von 3% entspricht. 

 
(3) Die VGF legt dem Landkreis zur Prüfung nach vorstehen-

dem Abs. 1 eine Bescheinigung ihres Steuerberaters oder 
Wirtschaftsprüfers vor, welche bestätigt, dass die Regeln 
der Ziff. 1. bis 6. des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 
und des § 8 dieser Satzung sowie die Anforderungen und 
Standards gemäß § 3 Absatz 10 dieser Satzung eingehal-
ten wurden. 

 
(4) Mit dem Gutachten verbundene Kosten sind ebenfalls vom 

Ausgleich nach § 3 umfasst. 
 

(5) Soweit eine Überkompensation vorliegt, wird kein Aus-
gleich gewährt. Unter- und Überkompensationen können 
in einem Zeitraum von jeweils drei Jahren beginnend mit 
dem Jahr der Überkompensation miteinander verrechnet 
werden. 

 
(6) Soweit Abschlagszahlungen an die VGF dazu geführt ha-

ben, dass die maßgeblichen Einnahmen die maßgeblichen 
Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns über-
schreiten, sind diese durch den Landkreis zurückzufordern 
und gegebenenfalls mit den folgenden Abschlagzahlungen 
zu verrechnen. Der Rückforderungsbetrag wird ab dem je-
weiligen Zahlungszeitpunkt des Ausgleichs bis zum Ein-

gang des Rückforderungsbetrags beim Landkreis ange-
messen verzinst. Die Festsetzung der zu leistenden Zins-
zahlung erfolgt durch den Landkreis. 

 
 
§ 8 Wirtschaftlichkeit und Qualität 
 

(1) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer 
wirtschaftlichen Geschäftsführung gemäß Nr. 7 Anstr. 1 
des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 ergibt sich da-
raus, dass die VGF das überwiegende Marktrisiko trägt, 
und keine Ansprüche auf einen Verlustausgleich im 
Nachhinein hat. 

 
(2) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung der Er-

bringung von Personenverkehrsdiensten ausreichend ho-
her Qualität gemäß Nr. 7 Spiegelstrich 2 des Anhangs zur 
VO (EG) Nr. 1370/2007 ergibt sich aus den vom Landkreis 
im status quo und nachfolgend im Nahverkehrsplan vorge-
gebenen quantitativen und qualitativen Anforderungen und 
Standards. 

 
 
§ 9 Gesamtbericht 
 

Die Veröffentlichung des Gesamtberichts gemäß Art. 7 Abs. 1 VO 
(EG) Nr. 1370/ 2007 erfolgt im Internet-Auftritt des Landkreises, 
und ab Verfügbarkeit eines solchen in einem landes- oder bun-
desweiten Veröffentlichungsportal. Der Landkreis beachtet bei der 
Verwendung der ihr nach dieser Satzung von den Unternehmen 
zugänglich gemachten Informationen, Daten etc. die Vorschriften 
des Unions-, Bundes- und Landesdatenschutzes sowie die Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen. 

 
 
§ 10 Anwendung des VGN-Tarifs und Erstattung der damit 
verbundenen Kosten an die VGF 

 
(1) Ab dem 1. Januar 2024 haben die zur VGF gehörenden 

und von ihr beauftragten Verkehrsunternehmen den 
VGN-Tarif anzuwenden und die hierfür notwendigen 
Vorkehrungen zum Vertrieb der VGN-Fahrscheine zu 
treffen. Er ist somit der Höchsttarif nach §1. Der HOT-
Tarif kommt mit Ende des Jahres 2023 gegenüber den 
Fahrgästen nicht mehr zur Anwendung.  
 

(2) Zur Kompensation der aus (1) resultierenden Harmoni-
sierungsverluste erhält die VGF einen finanziellen Aus-
gleich. Näheres ist in Anlage 1 geregelt.  
 

(3) Die VGF erhält für die im Zuge des VGN-Beitritts zu täti-
genden Investitionen eine Ausgleichsleistung in Höhe 
der vollen, tatsächlich entstandenen Kosten. Näheres ist 
in Anlage 1 geregelt; die Ausgleichsleistung bezieht sich 
auf die in Anlage 2 aufgeführten Investitionsgegenstän-
de. Die verbundbeitrittsbedingten Investitionskosten sind 
dem Landkreis nachzuweisen. 

 
 

§ 11 Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder 
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Sat-
zung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftli-
chen Zielsetzung am nächsten kommen, die der Landkreis unter 
Berücksichtigung der Interessen der VGF mit der unwirksamen 
bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt hat. Die vorstehen-
den Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich 
die Satzung als lückenhaft erweist. 
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§ 12 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit dem Tag der Verkündung im Amtsblatt in Kraft 
und setzt die am 17. Dezember 2020 erlassene und zuletzt am 04. 
April 2024 geänderte Fassung außer Kraft.  
 
 

Anlagen  
 
Anlage 1: Ergänzende Regelungen zur allgemeinen Vor-

schrift im Zuge des VGN-Beitritts 
 
Anlage 2:  Verbundintegrationsbedingte Fördergegenstände 
 
Anlage 3: Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Aus-

gleichshöhe  
 
 

Wunsiedel, den 11.12.2025 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

gez. Peter Berek 
Landrat 

 
 

Nr. 188 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Großraum Nürnberg - ZVGN -; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 
 
Die von der 103. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Großraum Nürnberg am 01. Juli 2025 beschlossene und 
von der Regierung von Mittelfranken am 30. Juli 2025 unter Az.: RMF 
12-1444-2-145-6 gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 1 KommZG rechtsauf-
sichtlich genehmigte Satzung zur Änderung der Satzung des Zweck-
verbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg - ZVGN - vom 4. 
August 2025 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 9 am 15. Sep-
tember 2025, S. 157 amtlich bekannt gemacht. 
Sie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Wunsiedel, 11.12.2025 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

gez. Peter Berek 
Landrat 

 
 

Nr. 189 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
Gz: 31-8291/02 
 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetz; 
Besetzung des Kehrbezirkes „Wunsiedel 2“ 
 
Die Regierung von Oberfranken hat den Schornsteinfegermeister, 
Herrn Johannes Reihl, mit Wirkung vom 01.01.2026 als Nachfolger für 
Herrn Jörg Pscherer für den Kehrbezirk Wunsiedel 2 als bevollmäch-
tigter Bezirksschornsteinfeger bestellt. Herr Reihl übernimmt sämtliche 
Aufgaben des Kehrbezirks. 
 
Wunsiedel, 10.12.2025 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

gez. Gräßel 
Regierungsrat 

Nr. 190 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
Gz: 41-382/2025 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 
Bauantrag 
Errichtung eines Schleuderbetonmastes, Höhe 50 m, mit Platt-
formen und Einfriedung (Stabgitterzaun), sowie dazugehörige 
Outdoor-Systemtechnik 
 
Grundstück 
Fl. Nr. 21; Gemarkung Kaiserhammer Forst-Ost 
 
Bauherr 
Vantage Towers, Prinzenallee 11 - 13,40549 Düsseldorf 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 02.12.2025 unter dem Aktenzeichen 41 – 382/2025 
folgenden Bescheid erlassen: 
 

I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit 
Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den 
nachstehenden Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die 
Bauvorlagen sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 

II. Als Antragstellerin haben Sie die Kosten des Verfahrens zu 
tragen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
 
- Elektronisch: 

 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 
zu entnehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts und des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht 

https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/187-satzungstext-anlage-1-ergaenzende-regelungen-im-zuge-des-vgn-beitritts.pdf
https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/187-satzungstext-anlage-1-ergaenzende-regelungen-im-zuge-des-vgn-beitritts.pdf
https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/187-satzungstext-anlage-2-uebersicht-foerdergegenstaende.pdf
https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/187-satzungstext-anlage-3-berechnungsverfahren.pdf
https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/187-satzungstext-anlage-3-berechnungsverfahren.pdf
http://www.vgh.bayern.de/
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keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzu-
legen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
(www.landkreis-wunsiedel.de) bzw.  
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.  
 

 
 
Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 02.12.2025 
Landratsamt Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge 
 
 
 
gez. Sellnow 
Oberregierungsrätin 
 
 
 

Nr. 191 
 
Stadt Arzberg 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Arzberg (BGS-EWS) 

vom 18.12.2025 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
die Stadt Arzberg folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung: 

 

§ 1 
Beitragserhebung 

Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der 
Entwässerungseinrichtung einen Beitrag. 

 

§ 2 
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte 
oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke 
und befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit 
aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die 
Entwässerungseinrichtung besteht oder 

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die 
Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind. 

 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des 
Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – 
Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

 

§ 4 
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist. 

 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 
Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei 
Grundstücken von mindestens 3.000 m² Fläche (übergroße 
Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten 
Grundstücken auf das 3,5-fache der beitragspflichtigen 
Geschossfläche, mindestens jedoch 3.000 m², bei unbebauten 
Grundstücken auf 3.000 m² begrenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude 
in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten 
Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei 
denen die zulässige oder die für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im 
Sinn des Satzes 1. 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 
Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 

–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die 
zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine 
Beiträge geleistet wurden, 

–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die 
zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle 
des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung 
errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher 
beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des 
§ 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung 
die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

http://www.landkreis-wunsiedel.de/
http://www.vgh.bayern.de/
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(5)  Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach 
Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der 
Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten 
Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten 
Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist 
nachzuentrichten. 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an 
Geschossflächen, so ist für die Berechnung des 
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach 
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

 

§ 6 
Beitragssatz 

(1)  Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche 1,20 €, 
b) pro m² Geschossfläche 8,13 €. 

(2)  Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser 
eingeleitet werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag 
nicht erhoben. 

 

§ 7 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig. 

 

§ 7a 
Beitragsablösung 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die 
Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS ist 
mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse 
entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt 
entsprechend. 

(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

§ 9 
Gebührenerhebung 

Die Stadt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung 
hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung Grundgebühren und 
Schmutzwassergebühren. Für die Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung hinsichtlich der 
Niederschlagswasserbeseitigung werden Nieder-
schlagswassergebühren erhoben. 
  

§ 9a 
Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr für die Benutzung der Einrichtung 
hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung wird nach dem 
Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler im Sinne 
von § 19 WAS berechnet. Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig 

wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 

 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 
Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

 bis 4 m³/h 55,00 €/Jahr, 
 bis 16 m³/h 88,00 €/Jahr, 
 bis 25 m³/h 110,00 €/Jahr, 
 über 25 m³/h 220,00 €/Jahr. 

§ 10 
Schmutzwassergebühr 

(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer 
berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. Die 
Gebühr beträgt 2,43 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der 
Wasserversorgungseinrichtung und aus der 
Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen 
abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten 
oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug 
nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen 
werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 
 
Sie sind von der Stadt zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung 

nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein 

Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht 
angibt. 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über 
Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der 
Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 
15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit 
Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, 
neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung 
abgenommenen eingesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 
35 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen 
sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht dem 
Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren 
Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist 
grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu 
führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu 
installieren hat. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit 
Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede 
Großvieheinheit eine Wassermenge von 20 m³ pro Jahr als 
nachgewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich 
gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem 
Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der 
Tierseuchenkasse erbracht werden. 

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, 
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte 

Wasser. 

(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch 
insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr 
und Einwohner, der zum Stichtag 30.06 mit Wohnsitz auf dem 
heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten 
würde. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
betriebsbezogene Schätzungen möglich. 

 

§ 10a 
Niederschlagswassergebühr 

(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den 
überbauten und darüber hinaus befestigten (nachfolgend 
auch: versiegelten) Teilflächen des Grundstücks (abgerundet 
auf volle m²), von denen Niederschlagswasser in die 
öffentliche Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder 
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abfließt. Als befestigt im Sinne des Satz 1 gilt jeder Teil der 
Grundstücksfläche, dessen Oberfläche so beschaffen ist, 
dass Niederschlagswasser vom Boden nicht oder nur 
teilweise aufgenommen werden kann. Maßgebend für die 
Flächenberechnung sind die Verhältnisse am ersten Tag des 
Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der 
Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des 
Benutzungsverhältnisses. 

(2) Die abgerundeten versiegelten Teilflächen (gemessen in m²) 
werden mit einem Faktor multipliziert, der unter 
Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit für 
die einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 
a) wasserundurchlässige Befestigungen: 

 Dachflächen ohne Begrünung, Asphalt, Beton, Teer, 
Pflaster, Platten  
und Fliesen sowie sonstige wasserundurchlässige 
Befestigungen mit Fugenverguss Faktor 1,0 

b) wasser(teil)durchlässige Befestigungen: 
- Kiesschüttdachflächen, Pflaster, Platten, Fliesen 

sowie sonstige wasser(teil)durchlässige 
Befestigungen ohne Fugenverguss auf Sand oder 
Kies Faktor 0,6 

- Gründachflächen, lockere Kies- oder 
Schotterflächen inklusive Schotterrasen, 
Ökopflaster und Rasengittersteine Faktor 0,4 

c) Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor 
derjenigen Versiegelungsart nach Buchstaben a) und 
b), welcher der betreffenden Befestigung in 
Abhängigkeit vom Wasserdurchlässigkeitsgrad am 
nächsten kommt. 

(3) Versiegelte Teilflächen bleiben unberücksichtigt, wenn dort 
anfallendes Niederschlagswasser der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung insgesamt ferngehalten wird und 
z.B. über Versickerung oder Einleitung in ein 
Oberflächengewässer eine andere Vorflut erhält. Wenn ein 
Überlauf in die öffentliche Entwässerungseinrichtung besteht, 
werden die versiegelten Teilflächen nach Maßgabe des 
Absatzes 4 herangezogen.  

(4) Versiegelte Teilflächen, von denen das anfallende 
Niederschlagswasser regelmäßig über eine 
Niederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) genutzt, in 
einer Retentionszisterne oder Versickerungsanlage 
zurückgehalten und der öffentlichen Entwässe-
rungseinrichtung nur über einen Notüberlauf und/oder eine 
Drosseleinrichtung zugeführt wird, werden  

 
a) mit 20 von Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das 

dort anfallende Niederschlagswasser der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung über eine 
Versickerungsanlage zugeführt wird, 

b)  mit 20 von Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das 
Niederschlagswasser ordnungsgemäß ganz oder 
teilweise zur Toilettenspülung oder zum Wäsche-
waschen (Brauchwasserzisterne) genutzt wird,  

c)  mit 50 von Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das 
dort anfallende Niederschlagswasser ausschließlich zur 
Gartenbewässerung genutzt wird,  

d)  mit 80 von Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das 
dort anfallende Niederschlagswasser der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung ohne weitere Nutzung über 
eine Drosseleinrichtung zugeführt wird 
(Retentionszisterne).  

Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die 
angeschlossenen Niederschlagswassernutzungsanlagen, 
Retentionszisternen oder Versickerungsanlagen ein 
Speichervolumen von 1 Kubikmeter je angefangene 25 
Quadratmeter angeschlossene Fläche und mindestens ein 
Speichervolumen von 3 Kubikmeter aufweisen. 

(5) Der Gebührenschuldner hat der Stadt auf Anforderung 
innerhalb eines Monats eine Aufstellung der für die 
Berechnung der Gebühr maßgeblichen versiegelten 
Teilflächen einzureichen. Hierzu hat der Gebührenschuldner 
der Stadt auf Aufforderung einen maßstabsgerechten 
Lageplan (Maßstab 1:500) vorzulegen. Im Lageplan sind die 
Flurnummern sowie farblich die bebauten und befestigen 
Flächen zu kennzeichnen. 

Die Art der Versiegelung ist ebenfalls anzugeben. Ebenso 
sind die notwendigen Maße für die Berechnung der Flächen 
einzutragen. Änderungen der der Gebührenberechnung 
zugrundeliegenden Flächen hat der Gebührenschuldner auch 
ohne Aufforderung binnen eines Monats nach Eintritt der 
Änderung der Stadt mitzuteilen. Sie werden im folgenden 
Veranlagungszeitraum (Beginn jeweils 01.01.) berücksichtigt.  
Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nicht 
fristgerecht oder unvollständig nach, so kann die Stadt die 
maßgeblichen Flächen schätzen. 

(6) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,42 € pro 
Quadratmeter / Veranlagungsjahr. 

 

§ 10b 
Gebührenabschläge 

Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung in 
die Entwässerungsanlage eine Vorklärung oder sonstige 
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so 
ermäßigen sich die Schmutzwassergebühren um 75 %. Das gilt nicht 
für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen 
die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die 
Abwässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der 
üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten Abwässer entsprechen. 

 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

(1)  Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von 
Schmutzwasser in die Entwässerungsanlage. 

(2)  Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem 
Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des 
Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden 
Bescheid bestimmt. 3Im Übrigen entsteht die 
Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines jeden 
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresge-
bührenschuld neu. 

(3)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid 
bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der 
Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 

§ 12 
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3)  Gebührenschuldner ist auch die 
Wohnungseigentümergemeinschaft. 

(4)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
(5)  Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die 

gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten 
Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche 
Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 
i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 
§ 13 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1)  Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund-, die 
Schmutzwasser- und die Niederschlagswassergebühr werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. 

(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November jedes Jahres Vorauszahlungen 
in Höhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der 
Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche 
Vorjahresabrechnung, so setzt die Stadt die Höhe der 
Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamt-
einleitung fest. 
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§ 14 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt für 
die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu 
melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen 
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 29.09.2022 mit dem Stand 

der 1. Änderungssatzung vom 23.11.2023 außer Kraft. 

 

Arzberg, den 18.12.2025 
 

Gez.Stefan Göcking 
Erster Bürgermeister 

 
 

Nr. 192 
 
Stadt Arzberg 
 

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt 
Arzberg 

(Entwässerungssatzung – EWS) 
vom 18.12.2025 

 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der 
Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG) erlässt die Stadt Arzberg folgende Satzung: 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrichtung). 
(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt die 
Stadt. 
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im 
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse. 

 

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich 
zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grund-
stücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts 
handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben 
vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen. 
(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer 
erlassenen Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbau-
berechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten 
ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung: 

1. Abwasser 

ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte 
Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen 

abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von 
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 
befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Nieder-
schlagswasser). 
Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum 
Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden 
und gesammelten Flüssigkeiten. 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser 
(einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte 
Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt 
ist insbesondere das häusliche Abwasser. 

2. Kanäle  

sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder 
Regenwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke wie 
z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 

3. Schmutzwasserkanäle 

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 
Schmutzwasser. 

4. Mischwasserkanäle 

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und 
Schmutzwasser bestimmt. 

5. Regenwasserkanäle 

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 
Niederschlagswasser. 

6. Sammelkläranlage 

ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen 
gesammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum 
Gewässer. 

7. Grundstücksanschlüsse 

sind 

– bei Freispiegelkanälen: 

die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist 
entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht 
vorhanden, endet der Grundstücksanschluss an der 
Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen 
Straßengrund. 

– bei Druckentwässerung: 

die Leitungen vom Kanal bis zum 
Abwassersammelschacht. 

– bei Unterdruckentwässerung: 

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des 
Hausanschlussschachts. 

8. Grundstücksentwässerungsanlagen 

sind 

– bei Freispiegelkanälen: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der 
Beseitigung des Abwassers dienen, bis einschließlich 
des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im 
Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur 
ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks 
(§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein 
Kontrollschacht vorhanden, endet die 
Grundstücksentwässerungsanlage an der Grenze 
privater Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 

– bei Druckentwässerung: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der 
Beseitigung des Abwassers dienen, bis einschließlich 
des Abwassersammelschachts. 
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– bei Unterdruckentwässerung: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der 
Beseitigung des Abwassers dienen, bis zum 
Hausanschlussschacht. 

9. Kontrollschacht 

ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der 
Anlage dient. 

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) 

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage. 

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) 

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter 
dienenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit. 

12. Messschacht 

ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses 
oder die Entnahme von Abwasserproben. 

13. Abwasserbehandlungsanlage 

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des 
Abwassers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu 
beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur 
Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-
)Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers. 

14. Fachlich geeigneter Unternehmer 

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an 
Grundstücksentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. 
Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere 

– die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde 
der verantwortlichen technischen Leitung, 

– die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen 
nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen Arbeiten an 
Grundstücksentwässerungsanlagen, 

– die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen 
und Geräte, 

– die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden 
Normen und Vorschriften, 

– eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, 
Kontrollen und Dokumentation). 

 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach 
Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 
(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf 
solche Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen sind. Der 
Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender bundes- 
und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue 
Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche 
Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt die 
Stadt. 
(3)  Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht 
ohne Weiteres von der Entwässerungseinrichtung 
übernommen werden kann und besser von demjenigen 
behandelt wird, bei dem es anfällt oder 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder 
wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht 
möglich ist. 

(4) Die Stadt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, 
wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der 
Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 
(5)  Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, 
soweit eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung von 
Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Nachweis, 

dass im Einzelfall nichts versickert oder das Niederschlagswasser auf 
andere Weise nicht ordnungsgemäß beseitigt werden kann, ist vom 
Grundstückseigentümer zu erbringen. Die Stadt kann hiervon 
Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von 
Niederschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich 
ist. 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
bebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen 
(Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der 
Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 
(2)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch 
unbebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung 
anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 
(3)  Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche 
Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder 
vorübergehend vorhanden sind. 
(4)  Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der 
Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, 
muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus 
hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach 
schriftlicher Aufforderung durch die Stadt innerhalb der von ihr 
gesetzten Frist herzustellen. 
(5)  Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles 
Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten 
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und 
alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt die 
dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 
 

§ 6 
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt 
einzureichen. 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur 
Benutzung berechtigt oder verpflichtet, kann die Stadt durch 
Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 
 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, 
verbessert, erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und 
beseitigt. Die Stadt kann, soweit der Grundstücksanschluss nicht nach 
§ 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung ist, auf Antrag 
zulassen oder von Amts wegen anordnen, dass der 
Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss ganz oder 
teilweise herstellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie 
stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten 
entsprechend. 
(2) Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal 
anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grundstückseigentümers 
werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll auf Verlangen des 
Grundstückseigentümers ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss 
im öffentlichen Straßengrund hergestellt werden, kann die Stadt 
verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt 
werden. 
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(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, 
muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von 
Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von 
Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von 
Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die 
ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden 
Abwassers erforderlich sind. 
 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer 
Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das 
Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber 
keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die 
Grundstücksentwässerungsanlage mit einer 
Abwasserbehandlungsanlage auszustatten. 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die 
Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, 
zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen 
oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der 
Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber 
hinaus der Stand der Technik maßgeblich. 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein 
Kontrollschacht zu errichten. Die Stadt kann verlangen, dass anstelle 
oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. 
Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 
und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage über den Abwassersammelschacht oder den 
Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 
4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die 
Stadt vom Grundstückseigentümer den Einbau und den Betrieb einer 
Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn 
ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers 
bei einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für die 
Stadt nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der 
Entwässerungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu 
schützen. 
(6) Die Stadt darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung 
bestimmen, dass Niederschlagswasser nur mittels einer 
Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird. 
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran 
dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden. 
Die Stadt kann den Nachweis der fachlichen Eignung verlangen. 
 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt 
oder geändert wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in doppelter 
Fertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im 
Maßstab 1:1000, 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus 
denen der Verlauf der Leitungen und im Fall des § 9 
Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage 
ersichtlich sind, 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der 
Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, 
bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere 
die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen 
Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der 
Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu 
ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 
Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben 
über 

– Zahl der Beschäftigten und der ständigen 
Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren 
Abwasser miterfasst werden soll, 

– Menge und Beschaffenheit des 
Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 

– die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
– Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum 

Einleiten bestimmten Abwassers, 
– die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die 

Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, 
Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit 
Bemessungsnachweisen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den 
wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, 
Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung 
beabsichtigten Einrichtungen. 

Die Pläne müssen den bei der Stadt aufliegenden Planmustern 
entsprechen. Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer und 
dem Planfertiger zu unterschreiben. Die Stadt kann erforderlichenfalls 
weitere Unterlagen anfordern. 
(2) Die Stadt prüft, ob die geplante 
Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen dieser Satzung 
entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung 
und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit 
Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als 
erteilt, wenn die Stadt nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang 
der vollständigen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich 
verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den 
Bestimmungen dieser Satzung, setzt die Stadt dem 
Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene 
Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten 
Unterlagen bei der Stadt; Satz 3 gilt entsprechend. 
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn 
die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine 
Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, 
bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die 
Zustimmung unberührt. 
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Stadt 
Ausnahmen zulassen. 
 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1)  Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den Beginn des 
Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer 
Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage 
vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu 
benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort 
begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich 
anzuzeigen. 
(2)  Die Stadt überprüft die Arbeiten. Im Rahmen dieser 
Überprüfung kann die Stadt verlangen, dass der 
Grundstückseigentümer eine aufgrund § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche 
Abwasserbehandlungsanlage vor erstmaliger Inbetriebnahme durch 
einen nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten 
Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen 
bestätigen lässt sowie dass die Bestätigung der Stadt vorzulegen ist. 
Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer auf Aufforderung 
durch die Stadt innerhalb einer angemessenen Frist beseitigen zu 
lassen; die Beseitigung der Mängel ist der Stadt anzuzeigen. 
(3)  Alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der 
Stadt verdeckt werden. Andernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt 
freizulegen. Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfungen 
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 
(4)  Die Stadt kann verlangen, dass die 
Grundstücksentwässerungsanlage nur mit ihrer Zustimmung in Betrieb 
genommen wird. Die Zustimmung kann insbesondere von der Vorlage 
einer Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2 abhängig gemacht werden. 
(5)  Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage durch die Stadt befreien den 
Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden 
Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für 
die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der 
Anlage. 
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(6)  Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines 
privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft über die 
ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß 
den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt 
diese die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2. 
 

§ 12 
Überwachung 

(1)  Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu 
unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, Messschächte und 
Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von jeweils 
20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich 
geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis 
durch diesen bestätigen zu lassen; für Anlagen in 
Wasserschutzgebieten bleiben die Festlegungen in der jeweiligen 
Schutzgebietsverordnung unberührt. Der Grundstückseigentümer hat 
der Stadt die Bestätigung innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss der 
Prüfung unaufgefordert vorzulegen. Festgestellte Mängel hat der 
Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei 
erheblichen Mängeln ist innerhalb von zwei Monaten nach Ausstellung 
der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen; Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Frist für die Nachprüfung kann auf Antrag 
verlängert werden. 
2)  Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche 
Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägigen 
wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 
BayWG für Kleinkläranlagen. 
(3)  Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an 
den Grundstücksanschlüssen, Messschächten, 
Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und 
Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich der Stadt anzuzeigen. 
(4)  Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das 
in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der 
Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann die Stadt den Einbau und 
den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird 
in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche 
Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die 
Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder 
Selbstüberwachung der Stadt vorgelegt werden. 
(5)  Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Stadt befugt, die 
Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, 
Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und 
Untersuchungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die 
Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie die Stadt nicht 
selbst unterhält. Die Stadt kann jederzeit verlangen, dass die vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand 
gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen 
der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen 
ausschließt. Führt die Stadt aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine 
Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der 
Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer zu 
unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, 
beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch 
die Stadt neu zu laufen. 
(6)  Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für 
den Benutzer des Grundstücks. 
 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur 
Entwässerungseinrichtung dienende 
Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige 
Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu 
setzen, in dem das Grundstück über die Entwässerungseinrichtung 
entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

(1)  In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in 
Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. In 
Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch 
Niederschlagswasser eingeleitet werden. 
(2)  Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden 
darf, bestimmt die Stadt. 
 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht 
eingeleitet oder eingebracht werden, die 

– die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren 
Gesundheit beeinträchtigen, 

– die Entwässerungseinrichtung oder die 
angeschlossenen Grundstücke gefährden oder 
beschädigen, 

– den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, 
behindern oder beeinträchtigen, 

– die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des 
Klärschlamms erschweren oder verhindern oder 

– sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die 
Gewässer, auswirken. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin 
oder Öl, 

2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 
3. radioaktive Stoffe, 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des 

Abwassers in der Sammelkläranlage oder des 
Gewässers führen, Lösemittel, 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche 
Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können, 

6. Grund- und Quellwasser, Drainwasser 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 

Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, 
Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, 
Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, 
Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus 
Abwasserbehandlungsanlagen und Abortgruben 
unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung 
der Fäkalschlämme, 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer 
Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder 
einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder 
erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten 
sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte 
Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole. 

Ausgenommen sind 

– unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser 
in der Art und in der Menge, wie sie auch im 
Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise 
anzutreffen sind; 

– Stoffe, die nicht vermieden oder in einer 
Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden 
können und deren Einleitung die Stadt in den 
Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 
zugelassen hat; 

– Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 
des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden 
dürfen. 
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11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 

– von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der 
Behandlung in der Sammelkläranlage nicht den 
Mindestanforderungen nach § 57 des 
Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 

– das wärmer als +35  C ist, 
– das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 

aufweist, 
– das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
– das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln; das gilt nicht für 
Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem 
Heizöl EL betrieben werden, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 
200 kW. 

 

(3)  Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 
zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den einzelnen 
Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung 
festgelegt. 
(4)  Über Abs. 3 hinaus kann die Stadt in 
Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer 
Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen 
abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der 
Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der 
Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der 
Bedingungen und Auflagen des der Stadt erteilten wasserrechtlichen 
Bescheids, erforderlich ist. 
(5)  Die Stadt kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 
und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder 
Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb 
der Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide 
ändern. Die Stadt kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur 
Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen. 
(6)  Die Stadt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 
und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die 
die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wirkung verlieren oder 
der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In 
diesem Fall hat er der Stadt eine Beschreibung mit Plänen in doppelter 
Fertigung vorzulegen. Darüber hinaus kann die Stadt im Einzelfall, 
insbesondere aufgrund tatsächlicher Baugrundverhältnisse, die 
Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Drainwasser zulassen. 
Wird Grundwasser aufgrund einer Zulassung im Einzelfall (§ 15 Abs. 6 
Satz 3 EWS) in die öffentliche Entwässerungseinrichtung eingeleitet, 
wird hierfür die Schmutzwassergebühr erhoben. Kann der 
Gebührenpflichtige die Einleitungsmenge nicht durch Aufzeichnungen 
nachweisen, wird sie geschätzt. 
(7)  Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus 
ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die 
Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu 
neutralisieren und der Stadt über die Funktionsfähigkeit der 
Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines 
geeigneten Fachbetriebs vorzulegen. 
(8)  Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt und einem 
Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch 
entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungseinrichtung 
ermöglichen, bleiben vorbehalten. 
(9)  Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine 
Grundstücksentwässerungsanlage oder in die 
Entwässerungseinrichtung gelangen, ist dies der Stadt sofort 
anzuzeigen. 

 

§ 16 
Abscheider 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder 
Fette) mitabgeschwemmt werden können, ist das Abwasser über in die 
Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. 
Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und 
regelmäßig zu warten. Die Stadt kann den Nachweis der 
ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und 
Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu 
entsorgen. 
 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

(1)  Die Stadt kann über die Art und Menge des eingeleiteten 
oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals 
Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten 
Abwassers geändert werden, ist der Stadt auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das 
Verbot des § 15 fallen. 
(2)  Die Stadt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch 
periodisch, untersuchen lassen. Auf die Überwachung wird in der 
Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sammelkanalisation 
eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde 
vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- 
oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die 
Ergebnisse der Stadt vorgelegt werden. Die Stadt kann verlangen, 
dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen 
ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 
 

§ 18 
Haftung 

(1)  Die Stadt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die 
auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei 
ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der 
Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbe-
sondere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden. 
(2)  Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, 
deren sich die Stadt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
(3)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die 
ordnungsgemäße Benutzung der Entwässerungseinrichtung 
einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
(4)  Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer 
Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet der Stadt für alle ihr 
dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für 
Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksanschlusses 
verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom 
Grundstückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu 
ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. 
Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

(1)  Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und 
Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von 
Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück sowie 
sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und 
soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung 
erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, 
die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 
angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück 
genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbe-
seitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde. 
(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu 
benachrichtigen. 
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(3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu 
tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des 
Grundstücks dient. 
(4)  Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind. 
 

§ 20 
Betretungsrecht 

(1)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des 
Grundstücks haben zu dulden, dass zur Überwachung ihrer 
satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug 
dieser Satzung beauftragten Personen der Stadt zu angemessener 
Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, 
Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf 
Verlangen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist 
ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewähren und sind die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und 
der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher 
verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen. 
(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- 
und Überwachungsrechte bleiben unberührt. 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 12 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 
Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, 
Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Stadt 
mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

3. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine 
unrichtige Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 
Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

4. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Stadt 
die Leitungen verdeckt, 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die 
Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der 
vorgegebenen Fristen überprüfen lässt, 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser 
oder sonstige Stoffe in die Entwässerungseinrichtung 
einleitet oder einbringt, 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen der Stadt nicht 
ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt. 
 

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1)  Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 
 

§ 23 
Inkrafttreten/Übergangsregelung 

(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 29.09.2022 außer Kraft.  
(3)  Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei 
Inkrafttreten der Satzung bereits bestehen und bei denen nicht 
nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 15 Jahren vor Inkrafttreten 

der Satzung nach den zur Zeit der Prüfung geltenden 
Rechtsvorschriften geprüft wurden, sind spätestens fünf Jahre nach 
Inkrafttreten der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu 
überwachende Kleinkläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG. 
 
Arzberg, den 18.12.2025 
 

Gez. Stefan Göcking 
Erster Bürgermeister 

 
 

Nr. 193 
 
Stadt Schönwald 
 
Anordnung zur elektronischen Bußgeldaktenführung  
Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Digitalverordnung (Bay-
DiV) werden abweichend von § 110a Abs. 1 Satz 1 und 2 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) Bußgeldakten der nachfolgen-
den einzelnen Verwaltungsbehörden und -stellen in Papierform ange-
legt sowie von anderer Stelle ab dem genannten Zeitpunkt bis ein-
schließlich 31. Dezember 2026 übermittelte elektronische Akten in 
Papierform geführt oder weitergeführt:  
 

1. Verfahren der Gemeinde Schönwald ab 01. Januar 2026  

Schönwald, den 16.12.2025 
Stadt Schönwald 
 

gez. Jaschke, 
Erster Bürgermeister 

 
 

Nr. 194 
 
Schulverband Grundschule Schirnding - Hohenberg a. d. Eger  
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes  
Grundschule Schirnding - Hohenberg a. d. Eger  

für das Haushaltsjahr 2025 
 

I. 
 
Auf Grund von Art. 8 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und 
Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Schulverband Grundschule Schirnding - Hohenberg a. d. Eger 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit    225.000 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit      16.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
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§ 4 

 
 (1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 
172.500,00 € festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schul-verbandes 
umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 
wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. 
Oktober 2024 auf 70 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler 
auf 2.464,2858 € festgesetzt. 

 
 (2) Investitionsumlage 
 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 37.500 € festgesetzt.  
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG 
i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Geschäftsstelle der VG Schirnding in Schirnding öffentlich gemäß Art. 
65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung -
BekV- zugänglich.  
 
 
Schirnding, 18. Dezember 2025  
Schulverband Grundschule Schirnding-Hohenberg a. d. Eger  
 
 

gez. Karin Fleischer 
Schulverbandsvorsitzende 
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